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RS OGH 1953/11/9 5Os1079/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1953

Norm

StPO §290 Abs2 A

StPO §293 Abs3

Rechtssatz

Zulässigkeit der Verhängung einer höheren Strafe trotz teilweisen Freispruches, wenn das erste Urteil auf Grund einer

Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten aufgehoben und deshalb über eine an sich zulässige Berufung der

Staatsanwaltschaft nicht entschieden wurde.
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